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Textliche Festsetzungen

Die Verordnung ist am 20.08.2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt Berlin auf S. 508 verkündet worden.

Berlin, den  07.08.2019 

Berlin, den  04.07.2019 

und hat die Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin am  06.06.2019  erhalten. 
Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom  02.01.2019  bis einschließlich  01.02.2019  öffentlich ausgelegt.

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 9 Abs. 3, § 8 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Aufgestellt: Berlin, den 11.12.2018 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senatorin

Abteilung IV

Abteilungsleiterin

Abteilungsleiter

Planunterlage: Karte von Berlin 1 : 1000

Für die Richtigkeit der Planunterlage und die geometrische Eindeutigkeit

der Festsetzungen:

Berlin, den 11.12.2018

H e l l e r

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchlichen Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) und die

Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).
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D r.  O b e r m e y e r

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis
Die redaktionellen Änderungen vom 8. April 2019 sind in diese
Abzeichnung eingearbeitet.

ABZEICHNUNG

T h o m a s  B r a n d

K. L o m p s c h e r

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung mit

dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplanes 8-66, festgesetzt

am 07.08.2019, übereinstimmt.

Berlin, den 30.08.2019

H E L L E R

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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